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1. Flugverspätung aufgrund außergewöhn-
lichen Umstandes

Nach der Fluggastrechteverordnung (FluggastrechteVO) haben Rei-
sende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Ausgleichs-
zahlung gegenüber dem Luftfahrtunternehmen, wenn sich der Flug 
verspätet oder annulliert wird. 

 » 250 € bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km oder 
weniger,

 » 400 € bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Ent-
fernung von mehr als 1500 km und bei allen anderen Flügen 
über eine Entfernung zwischen 1500 km und 3500 km,

 » 600 € bei allen nicht unter die o. g. Punkte fallenden Flügen.

Das Luftfahrtunternehmen ist jedoch nicht verpfl ichtet, Ausgleichs-
zahlungen zu leisten, wenn es nachweisen kann, dass die Annul-
lierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maß-
nahmen ergriffen worden wären.

Eine große Verspätung geht auf außergewöhnliche Umstände zurück 
und befreit damit von der Verpfl ichtung zu einer Ausgleichsleistung, 
wenn sie durch dem Luftverkehrsunternehmen in der gegebenen Si-

tuation (hier: nach Startabbruch infolge Vogelschlags) mögliche und 
zumutbare Maßnahmen nicht vermieden werden konnte.

Das Luftverkehrsunternehmen muss Art, Umfang und zeitlichen 
Ablauf der konkreten Maßnahmen darlegen, die es nach dem Ein-
tritt des Ereignisses getroffen hat, um den Flug so bald wie möglich 
durchzuführen.

Die FluggastrechteVO begründet jedoch keine Verpfl ichtung der 
Luftverkehrsunternehmen, ohne konkreten Anlass Vorkehrungen wie 
etwa das Vorhalten von Ersatzfl ugzeugen zu treffen, um den Folgen 
außergewöhnlicher Umstände begegnen zu können.

2. „Lockangebot“ beim Internethandel

Ein Händler, der auf der Angebotsseite seines Online-Shops ein Elek-
trofahrrad mit dem Hinweis „nur noch wenige Exemplare auf Lager“ 
und einer in Aussicht gestellten Lieferzeit von 2–4 Tagen anbietet, 
handelt wettbewerbswidrig, wenn er das beworbene Rad weder 
selbst noch abrufbar bei einem Dritten zur Lieferung innerhalb der 
beworbenen Lieferfristen vorrätig hat. Das haben die Richter des 
Oberlandesgerichts Hamm (OLG) in ihrem Urteil vom 11.8.2015 ent-
schieden.

In dem Rechtstreit ging es um zwei Unternehmen, die beide über 
Online-Shops unter anderem Elektrofahrräder vertreiben. Im De-
zember 2014 bot das Unternehmen „A“ Elektrofahrräder mit dem 
Hinweis an, dass „nur noch wenige Exemplare auf Lager“ seien und 
die Lieferzeit ca. 2–4 Werktage betrage. Auf eine vom Unterneh-
men „B“ veranlasste Kunden-Online-Bestellung zu einem Modell 
teilte die Firma „A“ mit, das bestellte Rad nicht auf Lager zu haben, 
aber im Januar das 2015er–Modell zu bekommen und fragte an, wie 
verfahren werden solle. Die Firma „B“ sah das Internetangebot als 
unzulässige Lockvogelwerbung an und nahm den Anbieter auf Un-
terlassung in Anspruch. 

Das OLG stellte fest, dass das Internetangebot gegen das Verbot 
von Lockangeboten verstößt. Einem Unternehmer, der bestimmte 
Waren oder Dienstleistungen in einem angemessenen Zeitraum 
nicht in angemessener Menge zur Verfügung stellen kann, ist es 
untersagt, diese Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimm-
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ten Preis anzubieten, ohne den Kunden auf seinen fehlenden 
Warenvorrat hinzuweisen. Das Verbot gilt auch für Produktprä-
sentationen im Internet, mit denen ein Kunde zur Abgabe eines 
konkreten Angebots aufgefordert werden soll. Dieses Verbot wur-
de von dem Unternehmen „A“ mit dem infrage stehenden Internet-
angebot verletzt. 

3. Widerrufsrecht bei Heizölbestellung

Ein Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
u. a. nicht bei Fernabsatzverträgen, die die Lieferung von Waren 
oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand 
haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, 
auf die der Unternehmer keinen Einfl uss hat und die innerhalb der 
Widerrufsfrist auftreten können. Dies betrifft insbesondere Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit Aktien und Anteilsscheinen, die 
von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Invest-
mentgesellschaft ausgegeben werden.

Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, ob dies auch für Heiz-
ölbestellungen zutrifft. Er kam in seinem Urteil vom 17.6.2015 zu 
dem Entschluss, dass bei den o. g. Verträgen der spekulative Cha-
rakter den Kern des Geschäfts ausmacht. Einen solchen spekulativen 
Kern weist der Ankauf von Heizöl durch den Verbraucher jedoch 
nicht auf. Das Geschäft dient dem Verbraucher nicht dazu, durch 
Weiterveräußerung einen fi nanziellen Gewinn zu erzielen, sondern 
richtet sich typischerweise auf Eigenversorgung durch Endverbrauch 
der Ware.

Anmerkung: Wichtig ist, dass das Heizöl sich noch nicht im Tank des 
Bestellers befi ndet und die Bestellung über Fernkommunikations-
mittel (Telefon, Fax, E-Mail) erfolgt ist. 

4. Umfassende Neuregelung der Immobilien-
fi nanzierung geplant 

Die Vergabe von Immobilienkrediten soll umfassend neu geregelt 
werden. Das sieht der „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ vom 7.9.2015 vor, mit dem schwer-
punktmäßig eine EU-Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge 
umgesetzt werden soll.  

Damit wird ein „hohes Verbraucherschutzniveau“ geschaffen und die 
Vorgaben zur Darlehensvergabe und -vermittlung EU-weit harmo-
nisiert werden. Die entsprechende Richtlinie führt zu Änderungen 
im gesamten Prozess der Immobilienkreditvergabe – von der Wer-
bung über Kreditwürdigkeitsprüfung bis hin zu Beratungsleistungen. 
Gelten sollen die Vorschriften sowohl für Darlehensgeber als auch 
Vermittler.

So ist in dem Entwurf vorgesehen, dass bereits zur Erstellung der 
vorvertraglichen Informationen die Kreditwürdigkeit des Darlehen-
sinteressenten zu prüfen ist. Diese Prüfpfl icht soll künftig zudem 
nicht nur aufsichtsrechtlich, sondern auch zivilrechtlich mit ent-
sprechenden Sanktionsmöglichkeiten ausgestaltet werden. Ist die 
Kreditwürdigkeit eines Interessenten nicht gegeben, soll es künftig 
verboten sein, einen Vertrag abzuschließen.   

Ein weitgehendes Verbot ist zudem für sogenannte Koppelungsge-
schäfte vorgesehen, sofern das zu koppelnde Finanzprodukt nicht 
ausnahmsweise im Interesse der Verbraucher liegt. Auch die Vor-
gaben für die Beratung bei der Darlehnsvergabe sollen rechtlich 
normiert werden. Ebenso ist geplant, die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses einheitlich zu regeln. Immobiliendarlehensvermittler 
müssen sich laut dem Entwurf künftig registrieren lassen.  

Die geplanten Neuregelungen erfassen nicht mehr nur grundpfand-
rechtlich besicherte Darlehen, die zu üblichen Konditionen vergeben 
werden, sondern sämtliche grundpfandrechtlichen oder durch eine 
Reallast besicherten Darlehen, die auf den Erwerb einer Immobilie, 
eines Rechts an einer Immobilie oder eines vergleichbaren Rechts 
gerichtet sind, auch wenn sie nicht durch ein Grundpfandrecht oder 
eine Reallast besichert sind.   

Des Weiteren sollen Darlehensgeber dazu verpfl ichtet werden, bei 
„dauerhafter und erheblicher Überziehung“ des Kontos eines Darle-
hensnehmers eine Beratung über kostengünstigere Alternativen zur 
genutzten Überziehungsmöglichkeit anzubieten. 

5. „Eingeschränkte“ Verkehrssicherungspfl ich-
ten beim winterlichen Betrieb eines Selbst-
bedienungswaschplatzes 

Dass es beim winterlichen Betrieb eines Selbstbedienungswasch-
platzes durch betriebsbedingt verspritztes Wasser zu einer – mit 
vertretbarem Aufwand – nicht zu verhindernden Glättebildung kom-
men kann, ist allgemein bekannt. Auf diese Gefahr muss ein Kun-
de deswegen nicht hingewiesen werden. Zu diesem Urteil kam das 
Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 5.10.2015.  

Geklagt hatte eine Pkw-Fahrerin, die im Februar 2013 bei Tempera-
turen im Bereich des Gefrierpunktes eine nahe liegende Selbstbedie-
nungs-Autowaschanlage aufsuchte, um dort ihr Fahrzeug selbst zu 
waschen. Nachdem sie ihr Auto mittels einer Waschbürste gereinigt 
hatte, stürzte sie auf dem Weg zu einem Mülleimer ca. 1 m vor 
ihrem Fahrzeug, nach ihrer Darstellung, weil beim Reinigen verlau-
fenes Waschwasser zwischenzeitlich an einzelnen Stellen gefroren 
war. Sie erlitt Frakturen an einem Lendenwirbel und der linken Hand 
und musste operativ versorgt werden. Unter dem Gesichtspunkt ei-
ner Verkehrssicherungspfl ichtverletzung verlangte die Frau von dem 
Waschplatzbetreiber Schadensersatz.  

Die Richter des OLG konnten aufgrund der konkreten Umstände kei-
ne Verkehrssicherungspfl ichtverletzung des Betreibers feststellen. 
Zwar trifft einen Betreiber einer Waschanlage grundsätzlich eine 
Verkehrssicherungspfl icht im Hinblick auf betriebsbedingte Gefah-
renquellen, an deren Erfüllung insbesondere im Winter erhöhte An-
forderungen zu stellen sind.  

Im vorliegenden Fall bestand jedoch die Besonderheit, dass bei 
einem Waschplatz in Selbstbedienung eine Glatteisbildung nicht 
durch Regen oder Schnee, sondern durch überfrierendes Waschwas-
ser infrage stehe. Die Verkehrssicherungspfl icht des Betreibers geht 
nicht so weit, dass er bei fortlaufender Nutzung des Waschplatzes 
und winterlichen Temperaturen während oder nach jeder SB-Wä-
sche Maßnahmen zur Verhinderung stellenweiser Blitzeisbildung zu 
treffen hat. 

Anmerkung: Das Urteil des OLG ist nicht rechtskräftig. Die Revision 
wurde zum Bundesgerichtshof zugelassen (Az. VI ZR 413/15).

6. Rechtmäßigkeit der Kappungsgrenzen-Ver-
ordnung bei Vermietung

   
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Vermieter die Zu-
stimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Ver-
gleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem 
die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das 
Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten 
Mieterhöhung geltend gemacht werden.



Bei Erhöhungen nach der o. g. Regelung darf sich die Miete innerhalb 
von 3 Jahren nicht um mehr als 20 % erhöhen (Kappungsgrenze). Der 
Prozentsatz beträgt 15 %, wenn die ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in 
einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet 
ist und diese Gebiete bestimmt sind. Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, diese durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils 
höchstens 5 Jahren zu bestimmen.

Die Berliner Kappungsgrenzen-Verordnung setzte die Kappungs-
grenze für das gesamte Stadtgebiet herab. Dagegen klagte ein Ver-
mieter mit Mietwohnungen in Berlin-Wedding. Er hält die Berliner 
Kappungsgrenzen-Verordnung insbesondere deswegen für unwirk-
sam, weil diese die Kappungsgrenze für das gesamte Berliner Stadt-
gebiet herabsetzt, obwohl nicht in allen Stadtteilen die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist.

Der Bundesgerichtshof kam in seiner Entscheidung vom 4.11.2015 
zu dem Entschluss, dass die Kappungsgrenzen-Verordnung auf einer 
verfassungsmäßigen Ermächtigungsgrundlage beruht, den gesetz-
lichen Rahmen nicht überschreitet und den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen genügt. Insbesondere verstößt sie nicht gegen die im 
Grundgesetz verbürgte Eigentumsgarantie. 

7. Änderungskündigung zur Streichung von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld aufgrund 
höheren Stundenlohnes 

  
Eine Änderungskündigung, mit der der Arbeitgeber aufgrund des ab 
1.1.2015 maßgeblichen Mindestlohns bisher zusätzlich zu einem 
Stundenlohn unterhalb des Mindestlohns gezahltes Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld streichen will, ist unwirksam. Dies hat das Landes-
arbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) in mehreren Urteilen ent-
schieden.  

In den zugrunde liegenden Arbeitsverträgen ist neben dem Stunden-
lohn eine von der Betriebszugehörigkeit abhängige Sonderzahlung 
zum Jahresende in Höhe eines halben Monatsentgelts, teilweise 
mit Kürzungsmöglichkeit im Falle von Krankheitszeiten, sowie ein 
zusätzliches Urlaubsgeld für die Zeit gewährten Urlaubs und eine 
Leistungszulage vereinbart. Durch eine Änderungskündigung sollten 
diese Leistungen gestrichen und stattdessen ein Stundenlohn in 
Höhe des Mindestlohns bzw. geringfügig darüber gezahlt werden.  

Die Änderungskündigungen sind unwirksam. Jedenfalls bei dem 
zusätzlichen Urlaubsgeld, abhängig von der Vertragsgestaltung 
auch bei der Sonderzuwendung, handelte es sich in den vorlie-
genden Fällen um Leistungen, die nicht im engeren Sinne der 
Bezahlung der Arbeitsleistung dienten, sondern um eine zusätz-
liche Prämie. Diese können nicht auf den Mindestlohn angerechnet 
werden, sondern stehen den Beschäftigten zusätzlich zu. Eine Ände-
rungskündigung zwecks Streichung dieser Leistungen setzt voraus, 
dass andernfalls der Fortbestand des Betriebes mit den vorhandenen 
Arbeitsplätzen gefährdet ist.   

Anmerkung: In einem darüber hinaus auf Zahlung der Leistungs-
zulage gerichteten Fall hat das LAG entschieden, dass diese auf den 
Mindestlohn angerechnet werden dürfen und nicht zusätzlich zum 
Mindestlohn zu zahlen ist.

8. Umkleide- und Waschzeiten als Arbeitszeit?

In einem Fall aus der Praxis stritten sich Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer über die Verpfl ichtung zur Vergütung von Umkleide- und 

Waschzeiten. Der für das Arbeitsverhältnis gültige Tarifvertrag 
schreibt vor, dass die Dienstkleidung nur im Dienst getragen werden 
darf. Daneben besteht bei dem Unternehmen eine Betriebsvereinba-
rung, die vorschreibt, dass die zur Verfügung gestellte Arbeitsklei-
dung während der Arbeitszeit zu tragen und die private Nutzung zu 
unterlassen ist. Die mit dem Firmenlogo versehene Arbeitskleidung 
wird vom Unternehmen im Betrieb zur Verfügung gestellt und dort 
auch gewaschen.

Der Arbeitnehmer ist der Ansicht, das An- und Ablegen der Dienst-
kleidung gehört zur vergütungspfl ichtigen Arbeitszeit. Nach seinen 
Angaben beträgt die Umkleidezeit vor und nach der Arbeit jeweils 
fünf Minuten. Bei Arbeitsende wird der Umkleidevorgang durch das 
Duschen unterbrochen, weshalb am Arbeitsende insgesamt 15 Mi-
nuten anzusetzen sind.

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf haben darauf hin-
gewiesen, dass zwischen den Umkleidezeiten und den Zeiten zum 
Duschen zu differenzieren ist. Zu den Umkleidezeiten liegt gesicher-
te Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vor. Diese sind zu ver-
güten, wenn das Umziehen fremdnützig im Interesse des Arbeitge-
bers erfolgt. Dies setzt voraus, dass die Dienstkleidung während der 
Arbeitszeit aufgrund einer Weisung des Arbeitgebers zu tragen und 
die private Nutzung ausgeschlossen ist. Zur Frage von Waschzeiten 
liegt keine gesicherte höchstrichterliche Rechtsprechung vor. Maß-
geblich kann sein, ob das Duschen fremdnützig ist. Möglicherweise 
zu vergüten sind Waschzeiten, die hygienisch notwendig sind. 

Vor diesem Hintergrund haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
verständigt, die Umkleidezeiten (je 5 Minuten zu Arbeitsbeginn und 
Arbeitsende) zu vergüten, nicht hingegen die Zeit für das Duschen 
(10 Minuten am Arbeitsende). Dieser Vergleich wurde von beiden 
Seiten nicht widerrufen und hat somit Bestand.

9. Fahrten ohne festen oder gewöhnlichen Ar-
beitsort sind Arbeitszeit und keine Ruhezeit 

Die Fahrten, die Arbeitnehmer ohne festen oder gewöhnlichen Ar-
beitsort zwischen ihrem Wohnort und dem Standort des ersten und 
des letzten Kunden des Tages zurücklegen, stellen keine Ruhezeit, 
sondern Arbeitszeit dar.   

Dieses entschieden die Richter des Europäischen Gerichtshofs in ih-
rem Urteil vom 10.9.2015. In einer Unionsrichtlinie ist die Arbeitszeit 
als jede Zeitspanne defi niert, während deren ein Arbeitnehmer ge-
mäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepfl ogen-
heiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tä-
tigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. Jede Zeitspanne, die keine 
Arbeitszeit ist, gilt als Ruhezeit.  

Den Richtern des Europäischen Gerichtshofs zur Entscheidung lag 
folgender Sachverhalt vor: Bei einem spanischen Unternehmen an-
gestellte Techniker installieren und warten Sicherheitsvorrichtungen 
in Häusern sowie industriellen und gewerblichen Einrichtungen in 
dem ihnen zugewiesenen Gebiet, sodass sie keinen festen Arbeits-
ort haben. Den Arbeitnehmern steht jeweils ein Firmenfahrzeug zur 
Verfügung, um täglich von ihrem Wohnort zu den verschiedenen Ar-
beitsorten und am Ende des Tages zurück nach Hause zu fahren. Die 
Entfernung zwischen dem Wohnort der Arbeitnehmer und ihren Ein-
satzorten kann beträchtlich variieren und manchmal über 100 Kilo-
meter bzw. bis zu drei Stunden betragen.  

In ihrem Urteil führten die Richter aus, dass die Fahrzeit, die Ar-
beitnehmer, die keinen festen oder gewöhnlichen Arbeitsort haben, 
für die täglichen Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Stand-
ort des ersten und des letzten von ihrem Arbeitgeber bestimmten 
Kunden aufwenden, Arbeitszeit im Sinne der Richtlinie darstellt. 



Nach Ansicht des Gerichtshofs ist bei Arbeitnehmern, die sich in 
einer solchen Situation befi nden, anzunehmen, dass sie während 
der gesamten Fahrzeit ihre Tätigkeiten ausüben oder ihre Aufgaben 
wahrnehmen. Die Fahrten der Arbeitnehmer zu den von ihrem Ar-
beitgeber bestimmten Kunden sind das notwendige Mittel, um an 
den Standorten dieser Kunden technische Leistungen zu erbringen.

10. Unfall auf dem Weg zur Arbeit

Beschäftigte sind auf dem unmittelbaren Weg von und zur Arbeit 
gesetzlich unfallversichert. Erforderlich ist allerdings ein sachlicher 
Zusammenhang zwischen dem unfallbringenden Weg und der ver-
sicherten Tätigkeit. Biegt der Versicherte vom unmittelbaren Weg 
falsch ab, so ist dies unschädlich, solange er am Fahrziel festhält 
und den Weg zur oder von der Arbeit durch den (verkehrsbedingten) 
Abweg nur unwesentlich verlängert. Dies entschied das Hessische 
Landessozialgericht (LSG) in seinem Urteil vom 1.9.2015.  

Im entschiedenen Fall wurde ein als Lagerist tätiger Mann aushilfs-
weise in einem anderen Lager seines Arbeitgebers eingesetzt. Infolge 
eines verkehrswidrigen Wendemanövers verunglückte er auf einer 
vierspurigen Bundesstraße. Der Unfallort befi ndet sich nicht auf dem 
unmittelbaren Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle.  

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall 
ab, da sich der Mann zum Unfallzeitpunkt auf einem unversicherten 
Weg befand, ohne dass hierfür betriebliche oder verkehrstechnische 
Gründe erkennbar waren. Der Verunglückte erklärte, dass er wegen 
eines Staus eine andere Route gewählt und sich bei schwierigen 
Licht- und Wetterverhältnissen verfahren hatte.   

Die Richter des LSG gaben ihm recht. Verfährt sich ein Versicherter, 
bleibt er auch auf dem Abweg unfallversichert. Dies gilt jedenfalls 
so weit aufgrund objektiver Umstände davon auszugehen ist, dass 
die Handlungstendenz unverändert darauf gerichtet gewesen ist, 
den Arbeitsplatz zu erreichen. Eine verminderte Aufmerksamkeit ist 
insoweit unerheblich. Auch bleibt der Versicherungsschutz bestehen, 
wenn sich der Autofahrer wegen Dunkelheit, Nebel oder schlechter 
Beleuchtung verfährt.

11. Skiunfall während Tagung nicht versichert

In einem vom Hessischen Landessozialgericht (LSG) am 20.7.2015 
entschiedenen Fall stürzte ein Arbeitnehmer im Rahmen einer Füh-
rungskräftetagung beim Skifahren und verletzte sich dabei an der 
Schulter. Der Mann, der die zentrale Kundenbearbeitung einer euro-
paweit agierenden Firma leitet, beantragte daraufhin die Anerken-
nung als Arbeitsunfall.

Die Berufsgenossenschaft lehnte dies ab und führte aus, dass sich 
der Unfall auf der Tagung während der Freizeitaktivitäten ergeben 
hatte. Diese waren als unversicherte private Tätigkeiten einzustu-
fen. Da die Tagung nur einem kleinen Kreis der insgesamt 280 Be-
schäftigten offen gestanden hatte, bestand auch unter dem Aspekt 
der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung kein Versicherungs-
schutz.

Das LSG stellte in seiner Begründung klar, dass das Skifahren in kei-
nem inneren oder sachlichen Zusammenhang mit der versicherten 
Tätigkeit des verunglückten Angestellten stand. Vielmehr fand dies 
im Rahmen des vom Tagesordnungsprogramm abgegrenzten Frei-
zeitbereichs statt. Die Teilnahme hieran war nicht verbindlich. Der 
maßgebliche Vormittag stand zur freien Verfügung und dement-
sprechend fuhren auch nur 9 der insgesamt 18 Tagungsteilnehmer 
Alpin-Ski.

Urlaubs- und Freizeitaktivitäten wie auch sportliche Betätigungen 
stehen, auch wenn das Unternehmen sie fi nanziert, nicht unter 
dem gesetzlichen Versicherungsschutz. Denn der Arbeitgeber kann 
nicht darüber bestimmen, welche Verrichtungen in dem erforder-
lichen sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit 
stehen. Daher kam es im entschiedenen Fall auch nicht darauf an, 
ob der Arbeitgeber den Skipass bezahlte oder für die Tagungsteil-
nahme Urlaubstage angerechnet wurden.

Eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung lag ebenfalls nicht 
vor, da die Teilnahme nicht allen Beschäftigten offenstand.

12. Lesbarkeit ist zwingende Voraussetzung 
für die Gültigkeit eines Testaments

Ein eigenhändig geschriebenes Testament muss lesbar sein, um 
wirksam die Erbfolge zu regeln. Das Schleswig-Holsteinische Ober-
landesgericht (OLG) hat das Schreiben einer „alten Dame“, das sich 
auch mithilfe einer Schriftsachverständigen nicht vollständig entzif-
fern ließ, nicht als wirksames Testament angesehen.

Ein nicht lesbares Schriftstück genügt nicht den Anforderungen an 
die Form eines wirksamen Testaments. Ein Testament kann durch 
eigenhändige und unterschriebene Erklärung errichtet werden. Die 
Eigenhändigkeit der Errichtung setzt voraus, dass der erklärte Wille 
in vollem Umfang aus dem Geschriebenen hervorgeht. Zwingende 
Formvoraussetzung ist damit die Lesbarkeit der Niederschrift. Da 
das im entschiedenen Fall vorgelegte Schriftstück aufgrund seiner 
Unleserlichkeit bereits kein formgültiges Testament darstellt, war 
vom Gericht nicht weiter zu untersuchen, ob die Erblasserin wegen 
Demenz oder Leseunfähigkeit testierunfähig war und ob das Schrift-
stück überhaupt von ihr stammte.

Basiszinssatz: seit 1.1.2015 = -0,83 %, 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: Oktober = 107,0; September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; Juni 107,0; Mai = 107,1;   
(2010 = 100) April = 107,0; März = 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


